
GERECHTIGKEIT 

VERBINDET

Wählen: so funktioniert‘s
WÄHLEN IM WAHLLOKAL ODER MIT WAHLKARTE: JEDE STIMME ZÄHLT!

So kann ich wählen
1  WER DARF WÄHLEN?

Bei der Landtagswahl: 
b Geboren bis spätestens 27.9.1999
b Österreichische Staatsbürgerschaft (am 
7. Juli)
b Hauptwohnsitz in OÖ (am 7. Juli)

Bei der BürgermeisterInnen- und Gemein-
deratswahl:
b Geboren bis spätestens 27.9.1999
b Österreichische oder EU-Staatsbürger-
schaft (am 7. Juli)
b Hauptwohnsitz in der Gemeinde (am 7. 
Juli)

2  WO DARF ICH WÄHLEN?
b Nur in dem mir zugewiesenen Wahllokal. 
Die Gemeinde schickt dazu Benachrichti-
gungen aus.

3  WIE KANN ICH WÄHLEN?
b Mit einem amtlichen Ausweis (Füh-

rerschein, Pass, Personalausweis) zur 

vorgegebenen Uhrzeit ins angegebene 
Wahllokal gehen.

b Mit den 3 Stimmzetteln (Landtag, 
Gemeinderat, BürgermeisterIn) in die 
Wahlzelle gehen. Auf dem Stimmzettel 
die Partei bzw. den/die Bürgermeister-
kandidatIn ankreuzen. Die ausgefüllten 
Stimmzettel in die entsprechenden Ku-
verts geben und in die Wahlurne werfen.

4  VORZUGSSTIMMEN VERGEBEN
KandidatInnen für die Landtags- und Ge-
meinderatswahl kann eine Vorzugsstimme 
gegeben werden: Die Partei ankreuzen und 
in das dafür vorgesehene Feld erkennbar 
den Namen der/des Kandidatin/Kandida-
ten eintragen.
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